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Sehr geehrte Damen und Herren 

 

Nach Verträgen zwischen der Hochgebirgsklinik Davos und dem Bundesverband der 

AOK, sowie dem VdAK und dem Bundesverband der Betriebskrankenkassen (BKK) 

u.a. von 1985 ist zwischen den Vertragspartnern die unzweifelhafte Absprache 

getroffen worden, dass die Hochgebirgsklinik Davos die Erbringung von 

Krankenhausbehandlungen nach § 184 RVO und von Rehabilitationsbehandlung 

nach § 184 A RVO als deutsche Klinik erbringt. 

 

Nach dem § 109 Absatz 3, Satz 3 und § 111 Absatz 3, Satz 1 des Gesetzes zur 

Strukturreform Gesundheitswesen vom 25.11.1988 sind diese „alten“ 

Versorgungsverträge als neu im Sinne des GRG bis heute ohne Kündigungen 

fortgeführt worden. Deshalb ist die rechtliche Situation so, dass seit dem 

Inkrafttreten des GRG die Hochgebirgsklinik Davos wie eine in Deutschland 

gelegenen Einrichtung dieser Art anzusehen ist. 

 

Bei der Behandlung in der Hochgebirgsklinik Davos handelt es sich demzufolge 

nicht um eine Behandlung im Ausland im Sinne von § 18 SGB V. 

 

Freundliche Grüsse 

 

 

 

Jörn Armbruster 


